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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1992

Norm

ABGB §938 A

ABGB §943

Rechtssatz

Verspricht ein dauernd P egebedürftiger seiner Lebensgefährtin als Abgeltung für ihre jahrelangen P egeleistungen

eine Spareinlage, geschieht dies aus moralischer, sittlicher und Anstandsp icht; in einem solchen Fall ist die

körperliche Übergabe des Sparbuchs nicht erforderlich.

Entscheidungstexte

8 Ob 630/92

Entscheidungstext OGH 22.10.1992 8 Ob 630/92

6 Ob 1573/95

Entscheidungstext OGH 04.05.1995 6 Ob 1573/95
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